Gemeinsame Absichtserklärung 
über die Zusammenarbeit bei der Förderung von Handel und Investitionen 
zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Bundesrepublik Deutschland) 
und der Präfektur Osaka (Japan)

Diese Gemeinsame Absichtserklärung repräsentiert das gemeinsame Verständnis des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen in Deutschland und der Präfektur Osaka in Japan, im Folgenden einzeln als „Seite“ und gemeinsam als die „Seiten“ bezeichnet. 
Die Seiten unterzeichneten 2018 eine Gemeinsame Absichtserklärung, die zu mehreren jährlichen Aktivitäten führte. Auf der Grundlage von Gesprächen im Jahr 2024 über aktuelle Themen von Interesse haben die Seiten beschlossen, die Zusammenarbeit bei den folgenden Aktivitäten fortzusetzen mit dem Zweck, Partnerschaften zur Begünstigung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu stärken, indem sie den Handel zwischen beiden Regionen fördern und so zum Aufbau einer kohlenstoffarmen Gesellschaft und einer klimaneutralen Industrie beitragen. 

1. AKTIVITÄTEN
Die Seiten werden zusammen und in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Organisationen beider Regionen arbeiten. Sie beabsichtigen dabei, die folgenden Aktivitäten durchzuführen, um neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen, aus ihren jeweiligen Regionen in allen Bereichen und Industrien zu schaffen, jedoch mit besonderem Schwerpunkt auf diejenigen, die in den Bereichen Wasserstoff/Brennstoffzellen und Batterien, sowie in Bereichen mit Bezug zur Kreislaufwirtschaft tätig sind:

1) Austausch von Informationen über aktuelle Interessen und Bedürfnisse in Bezug auf Produkte, Technologien und Dienstleistungen der Unternehmen in beiden Regionen sowie Sammlung und Weitergabe von Informationen über entsprechende Geschäftspotenziale;
2) Planung und Durchführung von Austausch- und Begegnungsveranstaltungen für Unternehmen in beiden Regionen, wie z. B. Möglichkeiten des Networkings, Geschäftsseminare und Unternehmensbesuche;
3) Austausch von Informationen über geplante Networking-Veranstaltungen und Messen verwandter Branchen in beiden Regionen, wobei die gastgebende Seite so viel Unterstützung wie möglich bietet;
4) Wenn ein Unternehmen der einen Seite in die Region der anderen Seite investieren möchte, soll so viel Unterstützung wie möglich geleistet werden, z. B. durch Beratung und die Vorstellung geeigneter verwandter Organisationen.

2. KONTAKTINFORMATIONEN	
Alle in dieser Gemeinsamen Absichtserklärung beschriebenen Aktivitäten zur Koordinierung und zum Austausch von Informationen werden von den folgenden Organisationen durchgeführt werden:

· Für das Land Nordrhein-Westfalen: Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit der NRW.Global Business GmbH für die Durchführung ausgewählter Aktivitäten.
· Die NRW.Global Business GmbH und ihre Tochtergesellschaft in Japan, die NRW.Global Business Japan (NRW Japan K.K.), für die Unterstützung von Unternehmen aus der Präfektur Osaka, die an Investitionen in Nordrhein-Westfalen interessiert sind.
· Für die Präfektur Osaka: Das Growth Industry Promotion Office des Department of Commerce, Industry and Labor der Präfekturregierung Osaka.
3. GELTUNGSDAUER     
Diese Gemeinsame Absichtserklärung wird am Tag ihrer Unterzeichnung wirksam und wird zunächst für drei (3) Jahre angewendet. Ihre Geltungsdauer wird nach einer Überprüfung nach drei (3) Jahren zu denselben Bedingungen verlängert, es sei denn, eine der Seiten informiert die andere Seite über ihre Absicht, die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Gemeinsamen Absichtserklärung früher einzustellen. Sie sollte dies mit einer Frist von mindestens sechs (6) Monaten schriftlich ankündigen.

4. FINANZIELLE REGELUNGEN/KOSTEN
1) Beide Seiten stimmen darin überein, dass die Umsetzung der Gemeinsamen Absichtserklärung wie auch konkreter Projekte von den jeweils geltenden haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen jeder Seite und der Verfügbarkeit von veranschlagten Haushaltsmitteln abhängt. 
2) Es wird, soweit nicht gemeinsam anderes verabredet wird, davon ausgegangen, dass jede Seite ihre eigenen Kosten in Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Gemeinsamen Absichtserklärung trägt, einschließlich eventueller Reise-, Unterbringungs- und sonstiger Nebenkosten.

5. ABSCHLUSSBESTIMMUNGEN
1) Diese Gemeinsame Absichtserklärung ist rechtlich nicht bindend und stellt keinen völkerrechtlichen Vertrag dar.
2) Alle nicht spezifizierten Fragen oder Differenzen, die sich in Bezug auf die Umsetzung und die Auslegung dieser Gemeinsamen Absichtserklärung ergeben, werden durch Konsultationen zwischen den Seiten geklärt.
3) Diese Gemeinsame Absichtserklärung ersetzt die zwischen den Seiten im Jahr 2018 unterzeichnete Gemeinsame Absichtserklärung, hat jedoch keine Auswirkungen auf Absprachen zwischen anderen Ministerien und Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen und der Präfektur Osaka.

Die Gemeinsame Absichtserklärung wurde in zwei Exemplaren in japanischer und deutscher Sprache unterzeichnet, wobei jede Fassung gleichwertig ist.



Osaka, 18. Oktober 2024

Für die Präfektur Osaka (Japan) 	Für das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Bundesrepublik Deutschland)
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